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Landgericht Verden Verkundet am:

Geschafts-Nr.: 09.09.2015
50 278/14 Warnke, Justizhauptsekretérin

als Urkundsbeamtin/beamter der Geschéftsstelle

Im Namen des Volkes!

Urteil

In dem Rechtsstreit

Bezirksschutzenverband Bremerhaven-Wesermiinde e.V. vertr.d.d. Bezirksprasidenten

~ J. Wintjen u.d. Bezirksvizeprasidenten R. Schréder u. J.Schmonsees,

Wanhodener Str. 243 a, 27637 Nordholz,
Klager

Prozessbevollméachtigte: Rechtsanw. Kistner pp., Kénigstr. 50 A, 30175 Hannover,

gegen

Nordwestdeutscher Schiitzenbund e. V., vertr. d.d. Prasidenten J. Otten, die
Vizeprasidenten P. Wiechmann, I. Bunting, H. Résseler, Lange Str. 68 - 70,
27211 Bassum,

Beklagter

Prozessbevollmachtigte: Rechtsanw. Dr. Salfer pp., Georg-Hoffmann-Str. 20,
28857 Syke,

wegen der Anerkennung von Verbandsmitgliedern und den sich daraus ableitenden

Rechten

hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts Verden auf die miindliche Verhandlung vom
02.09.2015 durch die Richterin am Landgericht Peiffer als Einzelrichterin

fur Rec ht erkannt:
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Es wird festgestellt, dass die vom Kldger am 30.07.2014 vorgenommene Aufnahme der
Schiellsportgemeinschaft Nordholz e.V., Ahornweg 16, 27637 Nordholz, vertreten durch
den 1. Vorsitzenden Frank Chrzanowski, ebendort, und die Schiel3sportgemeinschaft
Wesermiinde e.V., Ringstrafie 16b, 27624 Bad Bederkesa, vertreten durch den 1.
Vorsitzenden Gerd Hillebrandt und den 2. Vorsitzenden Frank Knippenberg, ebendort,
wirksam ist und damit die vorgenannten SchieRsportgemeinschaften und deren

Vereinsmitglieder mittelbare Mitglieder des Bek!agteh sind.
Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits hat der Klager 3/4 und der Beklagte 1/4 zu tragen.

Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110% des

jeweils zu vollstreckenden Betrages.
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Tatbestand

Der Klager begehrt die Feststellung der Mitgliedschaft zweier neu gegrindeter
Schiefisportgemeinschaften bei dem Beklagten als Dachverband und die
Umschreibung bzw. Erteilungy von Wettkampfpassen von insgesamt 194 Sportschitzen
durch diesen.

Der Beklagte ist als Landesverband unmittelbares Mitglied im ‘Deutschen
Schitzenbund. Der Klager ist ausweislich der Satzung des Beklagten als
Bezirksschitzenverband unmittelbares Mitglied beim Landesverband. Nach § 8 Nr. 2
der Satzung des Beklagten sind die in den jeweiligen  Bezirken
zusammengeschlossenen Kreise und Vereine mit ihren Mitgliedern jeweils mittelbare
Mitglieder des Beklagten als Landesverband. Nach § 8 der Satzung des Klagers sind
demgegeniber auf Bezirksebene die ihm angeschlossenen Kreise und Vereine seine
unmittelbaren Mitglieder, wahrend der einzelne Schitze im Verein nur mittelbares
Mitglied ist. | |

Zwischen den Parteien besteht auRerhalb dieses Verfahrens Streit wegen des Baus
eines von dem Béklagten geplanten Landesleistungszentrums, das durch erhdhte
Mitgliedébeitrége finanziert werden soll (der Mitgliedsbeitrag setzt sich aus 4,00 €
zuziglich 1,50 € fur das Landesleistungszentrum zusammen). In der Folge dieser
Planung traten viele Mitglie‘der’aus Vereinen, die mittelbare Mitglieder des Beklagten
sind, aus. Wahrend es im Jahr 2013 noch 10.418 Mitglieder des Beklagten gab, waren
es im Jahr 2014 nur noch 7.106 Mitglieder. o

Es griindeten sich zwei neue SchieRsportgemeinschaften, die SchieRsportgemeinschaft
Nordholz e.V. und Wesermiinde e.V., die der Klager in der Gesémtprésidiumssitzung
am 30.07.2014 auf deren Antrag hin als unmittelbare Mitglieder aufnahm. Eine Meldung
der Mitgliedsaufnahme gegénuber den untergeordneten Schitzenkreisen (§ 9.1 Satz 4
der klagerischen Satzung) unterblieb. Die SchieRsportgemeinschaft Wesermiinde e.V.
wurde am 26.08.2014 beim AG Tostedt unter VR 200861 eingetragen und setzt sich
aus Sportschitzen zusammen, die jeder noch Mitglied in mindestens einem weiteren
Schutzenverein sind. Die SchieRsportgemeinschaft Nordholz e.V. wurde am 11.08.2014
beim AG Tostedt unter VR 200859 eingetragen und besteht ebenfalls nur aus
Mitgliedern, die noch in weiteren Schitzenvereinen aufgenommen worden'sind. Der
Beklagte hat die Aufnahme der zwei SchielRsportgemeinschaften wegen des VerstoRes
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gegén eigenes Satzungsrecht abgelehnt und den die SchieRsportgemeinschaften
bildenden einzelnen Schitzen die Teilnahme an Meisterschaften versagt sowie ihnen
keine Wettkampfpésse ausgestellt oder umgeschrieben. Der Beklagte hat die
Bearbeitungsfrist fur die Wettkampfpassantrage zum 15.09. eines jeden Jahres
festgesetzt. Auch geht die Starterlaubnis des einzelnen Schiitzen bei einem friiheren
Verein innerhalb eines Sportjahres nicht automatisch bei einem Vereinswechsel auf den
neuen Verein mit Gber. Nur bei einem giltigen Wettkampfpass kann auch eine giiltige

Starterlaubnis erteilt werden.

Der Klager ist der Meinung, er sei in diesem Verfahren sowohl fur die
SchieRsportgemeinschaften als auch fir die einzelnen Schiitzen aktiviegitimiert im
Wege der Prozessstandschaft, weil er nach seiner eigenen Satzung zur
Interessenvertretung seiner - auch mittelbaren - Mitglieder berechtigt und durch die |
Ablehnung der Aufnahme der zwei Vereine in seinen eigenen Rechten unmittelbar
tangiert sei. Nur auf séinen Antrag hin wiirde ein Wettkampfpass fur seine Mitglieder
vom Beklagten erteilt werden.

Er ist ferner der Meinung, er habe die alleinige Kompetenz zur Begriindung der
Mitgliedschaften von Kreisen und Vereinen, der Beklagte kénne nur Bezirke, férdernde
Mitglieder und Ehrenmitglieder aufnehmen, es bestehe dahingehend kein Uber- und
Unterordnungsverhaltnis zwischen den Parteien. Der Beklagte kénne bei Erfillung der
Aufnahmevoraussetzungen nach § 9 Abs. 2 der Satzung des Beklagten eine
Mitgliedschaft nicht verweigern. |

Der Kiager beantragt nach teilweiser Klagriicknahme und Klagerweiterung nunmehr,

1. festzustellen, dass die vom Klager am 30.07.2014 vorgenommene Aufnahme
der SchieBsportgemeinschaft Nordholz e.V., Ahornweg 16, 27637 Nordholz,
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Frank Chrzanowski, ebendort, und die
SchieRsportgemeinschaft Weserminde e.V., RingstraBe 16b, 27624 Bad
Bederkesa, vertreten durch den 1. Vorsitzenden Gerd Hillebrandt und den 2.
Vorsitzenden Frank Knippenberg, ebendort, wirksam ist und damit die
vorgenannten SchieBsportgemeinschaften und deren Vereinsmitglieder mittelbare
Mitglieder des Beklagten sind. '
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2. Den Beklagten weiter zu verurteilen, auf die SchieRsportgemeinschaft Nordholz

e.V. als Verein, fir den die Startberechtigung im Sinne der Sportordnung des

Deutschen Schiitzenbundes besteht, lautend

2.1)

2.2)

2.3.)

2.4.)

2.5)

2.6.)

2.7.)

2.8.)

2.9)

Die in den Einzelantragen erscheinenden Namen sind aus
Grunden des Datenschutzes unkenntlich gemacht worden
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Die in den Einzelanträgen erscheinenden Namen sind aus Gründen des Datenschutzes unkenntlich gemacht worden


SRR

3. D

10

en Beklagten weiter zu verurteilen, auf die SchieRsportgemeinschaft

Wesermiinde e.V. als Verein, fur den die Startberechtigung im Sinne der

Sportordnung des Deutschen Schiitzenbundes besteht, lautend

3.1)

3.2)

3.3)

34.)

3.5.)

3.6.)

3.7)

3.8))

Die in den Einzelantragen erscheinenden Namen sind aus
Grinden des Datenschutzes unkenntlich gemacht worden
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Die in den Einzelanträgen erscheinenden Namen sind aus Gründen des Datenschutzes unkenntlich gemacht worden
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3.134

Die in den Einzelantragen erscheinenden Namen sind aus
3.138 Grunden des Datenschutzes unkenntlich gemacht worden

3.139

3.140

3.141

3.142

3.143

3.144

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Die in den Einzelanträgen erscheinenden Namen sind aus Gründen des Datenschutzes unkenntlich gemacht worden
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Der Beklagte rigt die sachliche Zustandigkeit, da nach seiner Ansicht die

Schiedsgerichte des Deutschen Sportbundes zustindig seien, weil es ausschlieRlich
um sportinterne Regularien gehen wirde (§§ 1025ff. ZPO in Verbindung mit §§ 15 Nr.

" 4,17 Nr. 1 DSB- Satzung).

Er ist der Meinung, der Beitritt der SchieRsportgemeinschaften Nordholz e.V. und
Wesermiinde e.V. bei dem Klager sei bereits nicht ordnungsgemal gewesen, da der
Klager durch die fehlende Meldung an die untergeordneten Schiitzenkreise gegen
eigenes Satzungsrecht verstoRen habe. Die Schielsportgemeinschaften seien aber
auch deshalb keine mittelbaren Mitglieder des Beklagten geworden, da der
Ausschlussgrund des § 10 Ziffer 4 der Satzung des Beklagten vorliege, namlich ein
grober Verstol? gegen die allgemeinen Interessen des Schiitzenwesens. Der Beklagte
ist diesbeztiglich der Ansicht, wer nach dieser Vorschrift den Verlust der Mitgliedschaft
erleide, kénne von vornherein nicht Mitglied bei dem Beklagten werden, denn die
Schiellsportgemeinschaften missten nicht erst aufgenommen werden, um sie

anschliefend wieder ausschlieRen zu kénnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den
vorgetragenen Inhalt der gewechselten Schriftsatze und deren Anlagen Bezug
genommen. '

Die Akten 5 O 277/14 des Landgerichts Verden waren beigezogen und Gegensfand der
miindlichen Verhandlung. '

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage hat hinsichtlich des Klageantrages zu 1. Erfolg, hinsichtlich des
Klageantrages zu 2. und 3. war sie wegen fehlender Aktivlegitimation als unbegriindet
abzuweisen.

1. Das Landgericht Verden ist als Teil der Zivilgerichtsbarkeit sachlich zustandig, nicht
hingegen das Sport- und Schiedsgericht des Deutschen Schiitzenbundes. Zur
Abgrenzung bedarf es einer Auslegung der zustandigkeitsbestimmenden Regelung in
§§ 15 Nr. 4, 17 Nr. 1 Satzung des Deutschen Schiitzenbundes e.V. (im Weiteren: DSB)
in der Fassung vom 22.03.2014 (vgl. Anlage B 3, Bl. 121ff. d.A.). Nach § 15 Nr. 4 sind
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die DSB- Gerichte 1. und 2. Instanz als Rechtsorgane des DSB vor Einschaltung des
Schiedsgerichts (§ 17 DSB- Satzung) zusténdig fir Streitigkeiten zwischen dem DSB
und seinen Mitgliedern sowie der Mitglieder untereinander, ferner sollen sie VerstéRe
gegen‘,\ das DSB- Recht sanktionieren. Vorliegend ist keine Streitigkeit zwischen dem
DSB\\;hﬁd seinen Mitgliedern gegeben, denn Parteien dieses Rechtsstreits sind als
Beklagter ein unmittelbéres Mitglied und als Klager ein mittelbares Mitglied des DSB,
dieser selbst ist aber hier nicht direkt beteiligt. Ferner ist auch das DSB- Recht an sich
nichtGegenStand des Verfahrens. Es geht in der Sache nur um die Auslegung von
‘Satzung:éregelungen des Klagers und Beklagten, also landesverbands- und

bezirksverbandsrechtliche Regelungen. Dariiber hinaus ist das Gericht in enger
Auslegu:ng;, der genannten Vorschrift der Uberzeugung, dass sich die
zusi:éhdigfkéitsbegri'mdende Anwendbarkeit des DSB- Rechts nur dann ergibt, wenn fir
die Beueﬂung des konkret zu beurteilenden Sachverhaltes eine Regelung
heranzuziehen ist, die von einem Organ des DSB verabschiedet wurde oder sich aus

lich begrundeten Rechtsverhaltnis der unmittelbaren Mitglieder

_ergibt.  Unmittelbare Mitglieder sind nur die Landesverbande als
nicht aber der Klager als Bezirksverband, so dass auch unter diesem
keine abweichende Zusténdigkeit des Verbandsgerichts zu begriinden

as fur die Zulassigkeit des Klageantrages zu 1. erforderliche
fesse des Klagers vor. Da der Beklagte die Aufnahme der
inschaften Nordholz e.V. und Wesermiinde e.V. als Mitglieder
bgelehnt hat, bestand fur den Klager éufgrund des ernstlichen

egenwartige Gefahr der Unsicherheit, die durch ein rechtskraftiges
rfahren beseitigt werden kann.

Zu 2. und 3 waren als unbegriindet abzuweisen, da es dem Klager
tion und damit an der Prozessfuhrungsbefugnis fehlt. Denn ein
ﬁ_g bzw. Anderung einer Wettkampferlaubnis ist von dem einzelnen
St geltend zu machen, nicht aber von dem Klager als
dem der Sportschitze iber seinen Verein lediglich mittelbares
der Kléger Erméchtigungen der einzelnen im Antrag naher

N Schitzen behauptet- nicht aber auch vorgelegt- , aus denen
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sich die Zustimmung der Schiutzen zur aktiven Prozessflhrung durch den
Verfugungsklager ergeben soll, so dass damit eine zulassige gewillklrte
ProZessstandschaft gegeben sein konnte. Es fehlt vorliegend aber an einer weiteren
Voraussetzung fir eine zulassige Prozessstandschaft, namlich dem schutzwirdigen

rechtlichen Interesse an der Prozessfuhrung des Prozessstandschafters, hier also des

Klagers. Fur eine wirksame Ubertragung der Prozessfuhrungsbefugnis auf einen Dritten
veﬂangt die herrschende Meinung und die standige Rechtsprechung zu Recht aulRer
der Ermachtigung des Rechtsinhabers einschrankend ein eigenes schutzwirdiges
Interesse des Ermachtigten an der Prozessfilhrung im eigenen Namen (vgl. Zdller,
ZPO, 30. Auflage 2014, vor § 50 Rdnr. 44). Ein rechtsschutzwirdiges Eigeninteresse an
der Prozessfithrung ist dann gegeben, wenn die Entscheidung Einfluss auf die eigene
Rechtslage des Prozessfiihrungsbefugten hat (vgl. BGH in NJW 2009, 1213), wobei
auch ein wirtschaftliches Interesse geniigen kann. Bei Verbanden Wie dem Klager ist
das schutzwirdige Eigeninteresse dann anzunehmen, wenn die Rechtsverfolgung der
satzungsmaBigen Wahrnehmung der geschéftlichen Belange der (samtlichen oder auch
einzelnen) Verbandsmitglieder entspricht (vgl. BGH in MDR 2011, 1373). Bei
Zugrundelegung dieser Grundsatze ist hier zum einen zu beriicksichtigen, dass die
betroffenen Sportschiitzen nibht unmittelbare, sondern nur mittelbare Mitglieder des
Klagers sind, so dass der Klager mit dieser Klage keine geschéftlichen Belange seiner
direkten  Mitglieder, namlich der von ihm aufgenommenen Vereine
Schielsportgemeinschaften Nordholz e.V. und Wesermiinde e.V., wahrnimmt. Auch ist | .
durch die Bestimmung 0.7.3. der Sportordnung des Deutschen Schiitzenbundes bereits
eine Verteilung der Interessen vorgenommen worden, indem dort das Antragsrecht flr
die Starterlaubnis explizit dem Schiitzen selbst zugeschrieben ist. Allein der von dem
Klager vorgetragene formale Ablauf des Antragsverfahrens, welches die
Antragsstellung bei dem Beklagten Uber ihn als Bezirksverbahd vorsieht, kann aufgrund
des rein formalen Charakters der Verfahrensgestaltung kein schutzwirdiges
Eigeninteresse des Klagers begrinden. Ferner ergibt sich auch aus der in der
Spoﬁcrdnung geregelten Folge der Teilnahme des jeweiligen Schitzen an den
Weﬁk‘émpfen mit einer Starterlaubnis, die fur einen Verein ausgeschrieben ist, namlich
die Zuschreibung der Wettkampfergebnisse dieses Schiitzens fiir den Verein, eine
Verfe,i“ ngder dahingehenden Interessen auf den Verein und den Sportschiitzen, nicht

en Klager. Auch ein rein wirtschaftliches Interesse des Klagers ist nicht

inblick auf die Beantragung bzw. Anderung von Wettkampfpassen der
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nzelnen Mitglieder. Zwar ist Hintergrund dieses Verfahrens, wie von beiden Parteien
:?fder mulndlichen Verhandlung auch so' bestatigt, dass der Beklagte den hier
bétrbffenen Sportschiitzen eine Teilnahme an den Wettkdmpfen auch deshalb
| ‘faigem mochte, weil eben diese zuvor aus dem Landesverband wegen erhohter
tgliedsbeitrage fur ein von dem Beklagten geplantes Landesleistungszentrum in
"}'Ma’sréen ausgetreten waren und nunmehr in erheblich kleinerer Zah! wieder tber die
,Vereihe der Schiellsportgemeinschaften Nordholz und Wesermiinde eingetreten sind,
um an den Wettkampfen weiterhin teilnehmen zu kénnen. Durch den volizogenen
weitreichenden Austritt der vielen Mitglieder ist der Beklagte durch den Verlust einer
Vielzahl von Mitgliedsbeitragen in seinen Fiskalinteressen unmittelbar betroffen, ein
wirtschaftliches Interesse des Klégers im Rahmen der Beantragung der
Wettkampferlaubnisse in diesem Verfahren ist auch unter Beriicksichtigung des
tatséchlichen Hintergrundes dieses Verfahrens aber nicht zu erkennen. Die von dem
Klager auch dargestellte Sachndhe mag eine Prozessfiihrung durch ihn sinnvoll
erscheinen lassen, hat aber dennoch keine Auswirkungen auf seine Rechtsstellung. Im
Ergebrnis mangelt es trotz der von den einzelnen hier betroffenen Schiitzen erteilten
Ermachtigungen zur Prozessfilhrung wegen fehlendem eigenen schutzwiirdigen
Interesse des Klagers an seiner Aktivlegitimation.

2. Der Klageantrag zu 1. war begriindet, da die SchieBsportgemeinschaften Nordholz
e.V. und Wesermiinde e.V. durch Aufnahme des Klagers als Bezirksverband am
30.07.2014 wirksam Mitglieder auch des Beklagten als Dachverband geworden sind.

§ 9 der Satzung des Klagers regelt den Erwerb der Mitg!iedschaft, der insbesondere
einer Entscheidung des Gesamtpréasidiums des Klagers bedarf, die hier am 30.07.2014
getroffen worden ist. Einer wirksamen Aufnahme steht nach Ansicht des Gerichts nicht
entgegen, dass eine zwar in § 9 Ziffer 9.1. der Satzung des Kligers normierte Meldung
der Aufnahmen der beiden SchieRsportgemeinschaften an die zustandigen
Schitzenkreise vorliegend unterblieben ist. Denn diese Meldungsverpflichtung hat rein
formalen Charakter und steht einer wirksamen Aufnahme, die durch das
Gesamtpréasidium des Klagers erfolgt, nicht entgegen. Das ergibt sich schon aus dem
Uber- und Unterordnungsverhaltnis zwischen dem Klager auf der einen und den
Schitzenkreisen auf der anderen Seite. Der Klager hat im Verhaltnis zu den
Schutzenkreisen als Bezirksverband nach seiner Satzung die Entscheidungshoheit tiber
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die Aufnahme weiterer Mitglieder. Ferner hat diese Vorschrift lediglich den Sinn, den

Schitzenkreis Uber weitere ihm angeschlossene Vereine zu informieren.

Die SchieRsportgemeinschaften Nordholz e.V. und Wesermiinde e.V. sind auch unter
Heranziehung der Satzung des Beklagten als Rechtsgrundlage wirksam Mitglieder des
Beklagten geworden, da das in § 9 Nr. 5 der Satzung des Beklagten geregelte
Aufnahmehindernis vorliegend nicht gegeben ist. Nach § 9 Nr. 3 Satzung des Beklagten
bestéht die Verpflichtung der Giber die Aufnahme entscheidenden Bezirke - wie der
Klager- dabei die Satzung des Beklagten zu beachten. Zunachst ist zwar festzuhalten,
dass § 9 Nr. 5 der Satzung des Beklagten eine‘n der Mitgliedschaft entgegenstehenden
Ausschlusstatbestand darstellt und der Beklagte sich darauf in formaler Hinsicht
berufen kann. Zwar kénnte einer solchen Auslegung der Vorschrift entgegenstehen,
dass in § 10 der Satzung des Beklagten im Einzelnen die Voraussetzungen fiir einen
Ausschluss eines Mitglieds geregelt und insbesondere auch eine Zusténdigkeit des
Delegiertentages fur diese Entscheidung ausdriicklich normiert ist. Dennoch befasst
sich § 10 nur mit einer Beendigung und damit einem Verlust der Mitgliedschaft, nicht
aber mit deren Begriindung. Fir eine solche Auslegung spricht weiter der eindeutige
Wortlaut des § 9 Nr. 5 der Satzung des Beklagten. Danach geht es eindeutig um die
erstmalige Begriindung der Mitgliedschaft.

Trotz des formal gegebenen Ausschlusstatbestandes konnte der Beklagte vorliegend
aber die Mitgliedschaft nicht aberkennen, da ein Ausschlussgrund nicht von ihm
bewiesen worden ist. Der hier in Betfacht kommende Ausschlussgrund ergibt sich aus
§§ 9 Nr. 5, 10 Nr. 4a) in Verbindung mit Anlage 1, Ziffer 1.1.1. der Satzung des
Beklagten. Danach wird ein den Ausschluss eines Mitglieds rechtfertigender grober
Verstof3 gegen die allgemeinen Interessen des Schiitzenwesens insbesondere in einem
tatsachlichen bzw. beabsichtigten Umgehen der in der Satzung des Beklagten
festgelegten Beitragspflicht gesehen und dieser VerstoR dahingehend definiert, dass er
in dem ,Austritt eines Vereins mit allen seinen aktiven und passiven Mitgliedern aus der
Schiitzenorganisation unter gleichzeitigem oder auch bis zu zehn Jahren zeitversetztem
Beitrittsversuch eines an demselben Ort oder an einem anderen Ort des
Haupteinzugsbereichs des ausgetretenen Vereins neu gegriindeten Vereins, der im
Gegensatz zu dem ausgetretenen Verein mit ungleich weniger, insbesondere mit
uberwiegend aktiven Mitgliedern beitreten will“ liegt. Die Tatsache, dass dieses
Beurteilungskriterium vorliegend erfilllt ist, konnte der Beklagte nicht erheblich darlegen.
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Denn es ist lediglich unstreitig, dass es zu einer Austrittswelle von mehreren tausend
Mitgliedern bei dem Beklagten gekommen ist und auch ganze Vereine auégetreten
sind. Es st aber gerade nicht dargelegt worden, dass die hier in den
SchieBsportgemeinschaften Nordholz e.V. und Weserminde e.V. in zwei neuen
Vereinen zusammengeschlossenen Schitzen, die in den Klageantrdgen zu 2. und 3.
naher aufgefihrt sind, mit ihrem alten Verein geschlossen bei dem Beklagten
ausgetreten sind, wie es die Satzung des Beklagten als Beurteilungskriterium definiert
(Austritt eines Vereins mit allen seinen aktiven und passiven Mitgliedern). Es fehit
damit der kausale Zusammenhang zwischen Auétritt eines ganzen Vereins mit allen
Mitgliedern und Griindung der beiden SchieRsportgemeinschaften mit einem Teil eben
dieser Mitglieder. Auch wenn die Beurteilungskriterien fir ein Umgehen der
Beitragspflicht lediglich Anhaltspunkte fir einen Ausschlussgrund sind, kann das
Gericht dartber hinaus aus der Gestaltung des streitgegensténdlichen Sachverhalts
keine weiteren Tatsachen ersehen, die einen groben VerstoR gegen die allgemeinen
Interessen des Schiitzenwesens darstellen wiirden. Der Beklagte kann seine Mitglieder
nicht zu einer Mitgliedschaft auf Zwang verpflichten d.h. jedes Mitglied ist berechtigt, zu
jeder Zeit aus welchem Grund auch immer auszutreten. Daher kann ihm aus juristischer
Sicht aber auch nicht auf der anderen Seite eine Sanktionierungsmaoglichkeit fur die
einmal ausgetretenen Mitglieder eréffnet werden, indem er Teilen von diesen eine
erneute Mitgliedschaft verweigert. Die Vorgehensweise der Schiel3sportgemeinschaften
und der einzelnen Schiitzen mag unter verbandspolitischen Gesichtspunkten kontrovers
diskutiert werden, sie stellt aber keine Umgehung der Beitragsbﬂicht dar und ist damit
juristisch zulassig. Es werden im Ergebnis keine Beitragspflichten umgangen, sondern
der Beklagte hat nach Aufnahme der im Vergleich zu den friiheren Vereinen kieinen
SchieBsportgemeinschaften nach den massenhaften Austritten eine reduzierte Anzahl
weiterer beitragspflichtiger Mitglieder dazubekommen.

Il

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 92 Abs.2 ZPO, die Entscheidung der vorldufigen
Volistreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 2 ZPO.

Peiffer




Ausgefertigt
Verden, 21.09.2015

$oam %"( , Justizangestellte
als Urkundsb&amtin der Geschiftsstelle des Lz
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